
Besprechungen
Gewalt VON selten der Staaten untersucht. Au die Kronen werden sıch iıhrer Ver-
pflichtungen yegenüber dem Gemeinwohl ständıg mehr bewußt. Eıne eindringliıcheAnalyse des Königseides, der eın Kapıtel ber die plenıtudo potestatıs un: den
Eıd 1m allgemeinen 16—2 überleitet, ze1gt, da{fß die Vollmacht des Papstes, Eide
lösen der iıhren Inhalt modifizieren, allmählich VO den Trägern der Krone celhbst
beansprucht wiırd, da{ß auch VO  3 hıer Aaus (bei den Köniıgen oleichfalls mi1t Berufungauf die lLex carıtatıs) dıe papstliche ausgehöhlt und vermıindert erscheınt.

Es ware dieser in ihrer Anlage umtassend geplanten Arbeit dıenlich SCWESCIL,
WL dem Vertasser eıne überzeugende Klärung der VO  —$ ihm eingeführten Begriffeder carıtas, des exemplum carıtatis USW. gelungen ware un die SCWONNEN: Be-
erifflichkeit durchgehalten hätte. Man vermiflt auch eine kritische Würdigung der
einzelnen Autoritäten, die Ja doch (wıe be1i Nıcolo de1 Tudeschi deutlich WIr in
ihren theoretischen Auslassungen 1Ur allzuoft von ihrer kirchenpolitischen Stellung-nahme beeinflußt erscheinen. Da Verfasser der Analyse des Krönungseides eine
methodische Zentralstellung einräumt, wAare die Berücksichtigung Von antoro-
WICZ, The Kıng’s I1wo Bodies. Study in Mediaeval Political Theology, Princeton
1957 sehr dienlich BCWESEN, da 1er die wichtigen Ausführungen ber den Schlüssel-
begriff der Unveräußerlichkeit (etwa der Kronrechte) finden sind. Im SanNzChbleibt ber m1t seinem neuartıgen Versuch, die Dıastase kirchlich-pontifikaler un
weltlicher Gewalt innerhalb der noch einheitlichen Christenheit des Abendlandes
verstehen lassen, eın die Diıskussion DOSItLV weiterführendes Werk

Man darf gegenüber den oftensichtlichen Verlusten des Papsttums, w1e S$1e in der
Entwicklung der tatsächlichen Machtverhältnisse un der kanonistischen Lehrentfal-
tung siıchtbar wırd, ıcht außer acht lassen, daß gleichzeit1g auch ewıiınne Ver-
zeichnen sınd, WenNn ıcht 1mM Grundsätzlichen, doch, wenn INan E tormulieren
darf. 1m Personellen. Wır meınen die Sammlung führender Persönlichkeiten der
Mıtte des Jahrhunderts die kämpfenden Papste. Bekannt sind Namen w 16e
Bessarıon und Nıkolaus VO Kues Von geringerer, ber ıcht gering anzuschlagen-der Bedeutung ISTt die Gestalt des schliefßlich ZuUu Bischof VO  5 Palencia aufgestiegenenKastılianers Rodrigo Sanchez de revalo (1404—1470), dessen Leben und Werk ıdasdiplomatische w1e lıterarische) T’rame ın eıiner philosophischen Dissertation der
Katholischen Universität 1n Washington ebenso gründlich wie überzeugend untersucht
und darstellt. Neben Juan de Torquemada gehört Arevalo den konsequentestenVertretern des Primatsgedankens 1mM spanıschen Raum und erscheint w1ıe eın Muster-
beispiel dafür, welche Kriäifte dem Papsttum 1n seinem Rıngen VWıederautbau Uun:
Erhaltung der gefährdeten Primatialgewalt ZUur Verfügung standen: die Krifte gelst-lıcher Diplomatie un wıissenschaftlicher Arbeit. Verfasser äßt dank seiner ausführ-
lıchen Analysen der Schriften dieses erfolgreichen Diplomaten, der se1ne bestenlder Kurie Pauls i1 (1464—1471) verbringt un 1470 ın Rom stirbt, erkennen,W1e wertvoll bei der Überwindung des Konziıliarismus eben jene Mächte Nn  y die
diesen selbst vorangetrieben hatten, Kontroverskanonistik, diplomatischer Eıinsatz,humanistische Bıldung. FL W olter S

Plöchl, M! Geschichte des Kirchenrechts. IIT Das hatholische Kirchen-
recht der Neuzeit. eıl. ST 80 (599 5 VWıen-München 1959 Herold. — D  ygeb 55.——
Der vorliegende and dieser U: schon weithin bekannten un: geschätzten Ge-

schichte des Kırchenrechts umfaßt das katholische Kirchenrecht der Neuzeıt, des Zeit-
abschnittes VO  3 der Glaubensspaltung bıs AT Promulgation des Codex lurısCanonici (L917)

Der Autbau des VWerkes 1St der gleiche geblieben w1e in den beiden ersten Bänden.
Nach der Darstellung der Kiırche als Rechtsgemeinschaft un dem Aufweis des Ver-
häaltnisses VO:  3 Kırche und Staat 1n diesem Zeitabschnitt werden die einzelnen Instı-
tutiıonen des kanonischen Rechtes behandelt: der päpstliche Primat, die Konzıilien, die
Territorialverfassung un die dieser gehörenden Ämter, Personenrecht un.:
Ordensrecht. Dazu kommt ıne Übersicht ber das in dieser Periode Ja erstmals 1n
breiterem Ausmaß entstehende Missionsrecht. Dagegen sind Sakramentenrecht, Ge-

103



Besprechungen
richtsbarkeit un Strafigewalt, Wıiırtschafts- und Finanzrecht eiınem och ausstehenden

Band zugedacht,: da die Fülle des Stoftes nıcht zuließ  s miıt dem Band die
Geschichte des Kırchenrechts abzuschließen, w1e e$S zunächst geplant WAar.

Den Wert des Werkes möchten WIr VOF allem darın sehen, da{ß CS nıcht 1Ur eıne
Materjalsammlung bildet W 1e dıes 1n solchen Gesamtdarstellungen leicht der Fall
se1n annn sondern da{fß dıe gyerade in dieser Periode übergroße Fülle des Stoftes

geordnet und durchsichtig vorlegt, da{f diese Stoffülle die yeschichtliche Entwick-
lung nıcht mehr verdeckt als offenbart, da{fß vielmehr die Phasen der geschichtlichen
Entwicklung der einzelnen Institutionen des kanonıschen Rechts klar ın die Erschei-
NunS ELEn Der Hınweis auf die rechtlichen Grundlagen, die den jeweilıgen Stand
der Entwicklung bestimmen, ermöglıcht und erleichtert eın eingehenderes Studıum
weıterer hier sıch stellender Fragen. Dıie Darstellung des Rechtes als Lebensäußerung
der Kiırche, wWw1e S1C 1er gegeben wird, 1St geradezu eine Anregung, einzelnen Fragen
weıter nachzugehen; der Vertasser vVvon einem solchen Studium eine eue

Bestätigung seiner Auffassungen. Tatsächlich 1St die Interpretation der geschichtlich-
rechtlichen Gegebenheiten objektiv un ma{ßsvoll; sıie 1St immer yeschöpft 2us
den eigentlichen Quellen allen kirchlichen Lebens un Orlentiert den tragenden
Leıtsitzen der katholischen Kanonistık. Deshalb wırd auch eine abweichende Meinung
1n einzelnen Fragen, die 1er und da ohl vorgebracht werden kann, 5 ausdrücklıch
anerkennen, da{fß die Auffassung des Verfassers 1n außergewöhnlich großen
Kenntniıs der Quellen begründet 1St. W Berttams.S: J.
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